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RS OGH 1956/10/3 7Ob438/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1956

Norm

EO §379 Abs2 Z2 D

Rechtssatz

Die Ansicht, § 379 Abs 2 Z 2 EO habe nur mit der Einschränkung Geltung, daß der gefährdeten Partei im Zeitpunkt des

Vertragsabschlusses nicht bekannt war, daß ihr Gegner im Ausland wohnt, findet im Gesetz keine Stütze.
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